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– VORLÄUFIGE ÜBERSICHT – 

 
1. Befreiungsantrag 

Bebauungsplan Nr. 10.52 „Rheinpromenade Remagen“, Remagen 
Überbauung der rückwärtigen Baugrenze (Balkone, Tiefgarage), Überschreitung GRZ, Erhal-
tungsbindung für Gehölze 

 
Kurzerläuterung: Der Antragsteller hat das Grundstück zusammen mit einer bereits erteilten Bau-
genehmigung übernommen. Er legt nun über seinen Rechtsbeistand eine neue Planung vor, mit der 
das Projekt an eigene Planungsvorstellungen angepasst und optimiert werden soll (vgl. Lageplan, 
Abbildung 7). Vorgesehen ist der Neubau eines Mehrfamilienhauses mit insgesamt 38 Wohneinhei-
ten (zuvor 23). Wie schon die genehmigte Planung gliedert sich das Vorhaben in zwei oberirdische 
Gebäude, die über eine gemeinsame Tiefgarage (Zufahrt Rheinpromenade) sowie eine gemeinsame 
Hofanlage (Zugang Obergasse) verfügen.  
 
Die Neuplanung kommt nicht ohne Abweichungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes 
aus (Ausschnitt Planzeichnung: s.u., Abbildung 6). Der Abweichung von der Baulinie in der Ober-
gasse wurde bereits im Zusammenhang mit dem vorangegangenen Antrag zugestimmt, da dies 
durch nachträgliche Veränderungen im Kataster begründet ist, die nicht dem Einfluss des Antrag-
stellers unterlagen. 
Darüber hinaus soll auf Antrag von folgenden Festsetzungen befreit werden: 
 
Überschreitung der rückwärtigen Baugrenze 
Abgewichen werden soll von der rückwärtigen Baugrenze, die durch Balkone wie auch die Tiefga-
rage überbaut werden würde. 
Im vorangegangenen Antrag wurde die Überschreitung der rückwärtigen Baugrenze durch die Bal-
kone genehmigt. Die etwa 2 m x 4 m großen Balkone ragen zwischen 0,7 m und 1,5 m über die Bau-
grenze hinaus. In der Neuplanung ändern sich die äußeren Abmessungen des Gebäudes, welches in 
den Garten hinein vergrößert werden. Dies führt dazu, dass die Balkone (Größe: 2,08 x 3,16 m) wie 
auch im EG die Terrassen die Baugrenze noch weiter über die Baugrenze hinausragen (zwischen ca. 
1,50 und 1,80 m).  
Der Antragsteller begründet die Abweichung nicht näher. Er ordnet sie als „Vortreten von Gebäude-
teilen in geringfügigem Ausmaß“ i.S. des § 23 Abs. 3 Satz 2 BauNVO ein und hält sie damit für zuläs-
sig.  
Im Rückgriff auf bauordnungsrechtliche Begriffsbestimmungen gelten jedoch nur solche Gebäude-
teile als untergeordnet, die u.a. nicht mehr als 1,5 m vor die Fassade vortreten (vgl. § 8 Abs. 5 
LBauO). 
 
In der Neuplanung wird die Tiefgarage neu konzipiert. Dies führt dazu, dass die rückwärtige Bau-
grenze um 6,5 m bis 7,5 m überschritten wird. Der Antragsteller begründet dies wie folgt: 
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Abbildung 1: Auszug Anwaltsschreiben vom 21.10.2024 

 
 

 

Abbildung 2: Tiefgarage, genehmigte Version, Planungsbüro S 
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Abbildung 3: Tiefgarage, Neuplanung mit Überschreitung Baugrenze, Planungsbüro T 
Hervorhebung rückwärtige Baugrenze (hellblau) und Baulinie entlang Obergasse (orange) durch Stadt 

Remagen 

 
Überschreitung GRZ 
Zusammen mit der raumgreifenden Gestaltung des Innenhofes trägt die Vergrößerung der Tiefga-
rage dazu bei, dass sich die Grundfläche des Vorhabens vergrößert. Bezeichnet wird damit der An-
teil des Grundstücks, auf dem bauliche Anlagen, Nebenanlagen und Zufahrten errichtet werden. Das 
Bauvorhaben erstreckt sich innerhalb des Bebauungsplanes über insgesamt drei verschiedene Bau-
gebiete (MI1, WA3, MI4). Die maximal zulässige Grundfläche für das Vorhaben beträgt 1.490 m² 
(sog. „GRZ 2“). Dieser Wert schließt im Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO neben dem Hauptgebäude 
mit seinen Terrassen die Grundflächen der Stellplätze, Zufahrten, Nebenanlagen sowie der Anlagen 
ein, mit denen das Gelände lediglich unterbaut wird. In der Planung wird mit einer Gesamtversiege-
lung von 1.784 m² dieses zulässige Maß erheblich überschritten (+294 m² = 19,7%). Die „GRZ 1“, mit-
hin der Anteil des Baugrundstücks, welcher allein mit der Hauptanlage (incl. Terrassen, Balkonen 
etc.) überbaut werden soll, wird hingegen eingehalten. 
 

Einen konkreten Grund für die Überschreitung der GRZ gibt der Antragsteller in seinen nachfolgend 
zitierten Ausführungen nicht an.  

 

Abbildung 4: Auszug Formblatt Befreiungsantrag, Schreiben vom 15.10.2024 
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Erhaltungsbindung für Gehölze 
Im unmittelbaren Anschluss an das Bestandsgebäude wurde im Bebauungsplan auf der östlichen 
Gebäudeseite ein 5 m x 6 m großes Feld mit der Festsetzung einer Erhaltungsbindung für Gehölze 
festgesetzt. An diese Fläche grenzt westlich wie auch nördlich unmittelbar die Baugrenze des MI 1 
an (vgl. Abbildung 6). Der Antragsteller hat vor, das so abgegrenzte Baufeld auch auszunutzen. 
 
Die unmittelbare Nachbarschaft von Bestandsgehölzen einerseits und Bebauungsmöglichkeiten an-
dererseits birgt Konflikte. Denn selbst wenn ein Gebäude mit Abstand zum Baum errichtet werden 
würde, gingen mindestens in der Bauphase (Ausschachtung Keller + Arbeitsraum + Böschung) Ge-
fahren für den Baum aus, insbesondere im Wurzel- und Kronenbereich.  
Vor diesem Hintergrund beantragt der Antragsteller eine Befreiung von den entsprechenden Fest-
setzungen bzw. sieht keine Notwendigkeit einer Befreiung. Sein Anwalt zitiert hierzu aus seinen Er-
innerungen an ein gemeinsames Gespräch mit den Bauämtern der Stadt- und der Kreisverwaltung 
und führt aus: 
 

 

Abbildung 5: Auszug Anwaltsschreiben vom 21.10.2024 
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Abbildung 6: Auszug Bebauungsplan 10.52 „Rheinpromenade Remagen“ 
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Abbildung 7: Übersicht Neubauvorhaben, Auszug Bauantrag 


